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Am 7. Januar 2005 verbrannte der

aus Sierra Leone stammende 36-

jährige Oury Jalloh in einer Gewahrsams -

zelle des Dessauer Polizeireviers – an

Händen und Füßen gefesselt und auf

 einer feuerfest umhüllten Matratze lie-

gend. Mehr als neun Jahre später sind 

die Todesumstände weiterhin ungeklärt,

eine Folge ungeheuerlicher Ermittlungs-

schlampereien,mangelnden Aufklärungs-

willens und einer frühen Festlegung auf

ein einziges Szenario: Jalloh habe sich in

der Zelle selbst angezündet. Die Initiative

»In Gedenken an Oury Jalloh« und die

Opferanwälte werfen Sachsen-Anhalts

Justiz vor, dass die Aufklärung von An-

fang an dadurch behindert wurde, dass

Indizien nicht nachgegangen wurde und

keine Bereitschaft bestand »das Undenk-

bare zu denken«, das heißt: ein Tötungs-

verbrechen in der Polizeizelle als Szena-

rio zu untersuchen.

Erst bei einer von der Initiative finanzier-

ten zusätzlichen Obduktion in der Ge-

richtsmedizin in Frankfurt am Main fan-

den sich Schädelfrakturen beim Opfer. In

Jallohs Urin fanden sich keine Stresshor-

mone sowie kaum Ruß in der Lunge. Dies

legte nahe, dass Jalloh beim Ausbruch

des Brandes möglicherweise bewusstlos

gewesen sein könnte.

Was die Justiz versäumte, brachte die un-

ermüdliche Initiative aus eigener Kraft

und mit Spendenmitteln zustande. Im

November 2013 wurde ein selbstfinan-

ziertes Brandgutachten der Öffentlichkeit

vorgestellt. Es legt nahe, dass die weit -

gehende Verbrennung von Oury Jallohs

Leiche innerhalb von etwa 20 Minuten

ohne den Einsatz einer beträchtlichen

Menge Brandbeschleuniger nicht erklär-

bar ist. Der beauftragte Sachverständige

führte eine ganze Reihe von Brandversu-

chen mit Schweinekadavern durch. Nur

unter Verwendung von mehreren Litern

Benzin konnte ein Ergebnis erzielt wer-

den, das der Auffindungssituation in der

Dessauer Polizeizelle glich. Damit ist 

die von der Justiz seit jeher vertretene

Theorie, Jalloh habe sich mit einem Feu-

erzeug, das man übersehen habe, selbst

angezündet, kaum zu halten. Wie aber

kommt Brandbeschleuniger literweise in

eine Polizeizelle? Der Verdacht auf ein

 Tötungsverbrechen drängt sich spätes-

tens jetzt auf. 

Im November hatte die Initiative auch

Strafanzeige gegen Unbekannt beim Ge-

neralbundesanwalt in Karlsruhe gestellt

– wegen Mordes. Verurteilt wurde bisher

im Dezember 2012 lediglich der Dessau-

er Dienstgruppenleiter: zu einer Geld-

strafe von 10.800 Euro wegen fahrlässi-

ger Tötung. Im Zentrum des Urteils steht

der Vorwurf, er habe dem Gefangenen

nicht schnell genug geholfen. Revision

dagegen hatten die Staatsanwaltschaft,

die Nebenklage (die Vertreter der Hinter-
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Fast ein Jahrzehnt nach dem Tod Oury Jallohs 

in einer Gewahrsamszelle in Dessau ist der 

Fall weiter ungeklärt. Das von einer Initiative 

selbst finanzierte Brandgutachten wirft 

neue Fragen auf.

Literweise Brandbeschleuniger 
in der Polizeizelle?
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bliebenen) und die Verteidigung ein -

gelegt. Auch ein dritter Prozess würde

bei einem Beharren auf der Selbstanzün-

dungstheorie wohl kaum mehr brin-

gen als eine mögliche Verurteilung des

Dienstgruppenleiters auch wegen Frei-

heitsberaubung mit Todesfolge. Denn

Oury Jalloh soll zu Unrecht festgehalten

worden sein, ohne dass, wie das Recht es

verlangt, eine richterliche Entscheidung

eingeholt wurde.

STAATSGEFÄHRDENDE 
BLINDHEIT UND
AUFKLÄRUNGS VERHINDERUNG

Nach Bekanntwerden des Brandgutach-

tens bestand Hoffnung auf weitere Auf-

klärung. Doch der eingeschaltete Gene-

ralbundesanwalt teilte mit, man sei nicht

berechtigt, das Verfahren an sich zu zie-

hen. Die Zuständigkeit der Bundeslän-

der bestehe auch im Falle von Mord oder

schwerer Brandstiftung. Anderes gelte

nur, wenn die Sicherheit des Staates be-

einträchtigt sei. Im Lichte des NSU-Pro-

zesses, zu dem sich Parallelen ergeben –

staatsgefährdende Blindheit und Igno-

ranz gegenüber Szenarien, die nicht ins

(Selbst-)bild passen – hätte man das auch

anders sehen können.

Hatte die obere Ermittlungsbehörde sich

noch im Dezember 2013 kritisch zur  Be -

weiswürdigung im Urteil des Landge-

richts Magdeburg geäußert, so reihte

man sich am 11. Februar 2014 wieder in

die Front der Aufklärungsverhinderer ein.

In einem Schreiben wurde mitgeteilt, das

Brandgutachten finde man »nicht be-

weiskräftig«. Vieles sei heute nicht mehr

nachvollziehbar – was als Ergebnis lang-

jährigen Ermittlungsversagens wirklich

auf der Hand liegt. Die gerügten Ermitt-

lungsversäumnisse, darunter gelöschte

Journaleinträge bei der Polizei, vernich-

tete Fahrtenbücher, ein Tatortvideo, auf

dem Wichtiges fehlt, eine verschwun -

dene Fessel, die verspätete Auffindung

eines Feuerzeugs und seine Aufnahme in

die Asservatenliste, ließen »keine Ab-

sicht vermuten«. Der Brandschutt sei auf

Brandbeschleuniger hin untersucht wor-

den und man habe nichts finden können.

Das allerdings hörte man im vorange-

gangenen Prozess in Magdeburg ganz

anders. 

Noch während der NSU-Prozess offen-

legt, wie sehr die Sichtweise der Ermittler

in den Mordfällen von selektiver Wahr-

nehmung und Rassismus geprägt war,

sind Ermittlungsbehörden und Justiz im

Dessauer Fall nicht bereit, ihren Blick zu

schärfen. Demonstrationen gegen diese

Zumutungen werden ebenso weiterge-

hen wie weitere Aufklärungsbemühun-

gen. Zu Beginn des kommenden Jahres

wird sich der Todestag Oury Jallohs zum

10. Mal jähren. ◆

»Zusammengenommen werfen die Auf-

deckung des NSU-Skandals und die oberfläch-

lichen Ermitt lungen zum Tod Oury Jallohs 

die Frage auf, welche Verhaltensweise die

deutsche Polizei gegenüber Kriminalitäts -

opfern schwarzer oder anderer ethnischen

Minder heiten hat. 

Die Parallelen sind  Besorgnis erregend, und es

wäre voreilig, sie als bloßen Zufall ab zutun.«

Iyiola Solanke, Professorin der Leeds School of Law,

in The Guardian vom 12. November 2013 (übersetzt)

Irie Révoltés-Sänger Mal Élevé wurde am 1. Mai 2011 in Berlin von der Polizei fest-

gehalten. Grund war sein T-Shirt mit der Botschaft »Oury Jalloh – das war Mord«.
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